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Sehr geehrter Herr Konzack, 
 
hier die Stellungnahme der BTU Cottbus-Senftenberg zur Satzung Erst-

wohnsitzmodell: 

 

Das Begrüßungsgeld wird in das Studierendenmarketing und in 
Beratungsgespräche grundsätzlich mit einbezogen. Die Gesamt-
kosten, genauer die im Vergleich zu anderen Regionen geringen 
Lebenshaltungskosten, spielen bei der Studienfinanzierung und bei 
der Entscheidung für den Studienort eine wichtige Rolle. Entspre-
chende konkrete Anfragen zu einem möglichen Begrüßungsgeld 
werden von den Interessierten unmittelbar vor Studienbeginn oder 
in Zusammenhang mit der Einschreibung an uns herangetragen. 
Daher ist das Studierendenparlament, der Studierendenrat und der 
Präsident der BTU Cottbus für den Erhalt des Erstwohnsitzmodel-
les in der aktuellen Form "150 € jährlich, unbefristet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. (NUWM, UA) DSc. h.c. Jörg Steinbach 
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